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Liebe Leserinnen und Leser,

technische Vielfalt oder Standardisierung? Mit dieser Frage beschäftigt sich die
Bahnindustrie, wenn es um die Weiterentwicklung von Fahrzeugen, aber auch

„Die Bahn“, besonders wenn es um deren Anschaffung und Einsatz geht.

Die DB muß mittelfristig von ihrer technischen Vielfalt Abschied nehmen.
Gefragt ist in Zukunft eine Standardisierung bei den Fahrzeugen und

Komponenten mit dem Ziel, die Kosten zu senken, die Qualität zu erhöhen
und die Konkurrenzfähigkeit gegenüber den Wettbewerbern auf Straße und
Schiene zu steigern. Dies soll ereicht werden durch folgende Maßnahmen:

Standardisierung
Sie hilft sowohl den Bahnen als auch der Industrie.

Neue Fahrzeuge verursachen beispielsweise hohe Entwicklungskosten. Diese
schlagen sich auf die Stückpreise der Fahrzeuge nieder. Je mehr allerdings
davon verkauft werden, desto günstiger ist die Beschaffung für den Käufer.

Ein in Großserie gefertigter „Golf“ ist deutlich preisgünstiger zu erwerben als
ein in Einzelfertigung hergestellter Wagen.

Bei den Fahrzeugen hat man daher sogenannte „Lokfamilien“ geschaffen, die
gleiche Führerräume aufweisen und gleiche Baugruppen verwenden. Positive
Beispiele sind auch die „Einheitslokomotiven“ (BR 110, 114, 139 und 140), der
„Einheitsführerstand“ dieser Baureihen und die Fahrzeugfamilie BR 423 – 425.

Marktfähiges Durchschnittsalter
Bei der DB Regio AG beträgt das Durchschnittsalter der vorhanden Trieb-
fahrzeuge derzeit rund 26 Jahre. Kein Mensch – abgesehen von Oldtimer-

Liebhabern fährt mit einem Auto, das so alt ist. Daher gilt es, in den nächsten
Jahren - besonders im Nahverkehr – durch die Beschaffung neuer, moderner
Fahrzeuge die Attraktivität für die Kunden zu erhöhen, um sich am Verkehrs-

markt behaupten zu können.

Verstetigung des Beschaffungsprozesses
Früher wurden die Fahrzeuge in Wellen beschafft: Mal gab es einen Großauf-

trag und dann wieder eine Flaute. Dies bringt sowohl für die Hersteller als
auch für die Verkehrsunternehmen eine Reihe von Problemen mit sich. Daher
strebt man heute generell eine Verstetigung der Beschaffung an. Dies bringt
beiden Seiten große Vorteile im Hinblick auf die Auslastung der Produktions-

anlagen und das marktfähiges Durchschnittsalter der Fahrzeuge.

Standardisierung auf europäischer Ebene
Auch auf europäischer Ebene bemühen sich die Eisenbahnen, Standards zu
schaffen, wie das z.Z. laufende Projekt „European Driver’s Desk (EUDD)“ mit

dem Ziel eines standardisierten Führerraumes zeigt.

Die Standardisierung der Fahrzeugkomponenten ist ein weiterer Meilenstein
zu einem effizienten Bahnverkehr, um die Marktfähigkeit unseres Unterneh-

mens im Wettbewerb zu sichern.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen störungsfreie Zeiten im
Umgang mit neuen Fahrzeugen und anderen technischen Innovationen.

Bis zum nächsten Mal! Ihr BahnPraxis-Redaktionsteam
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Rückblick

Nachdem es, technisch be-
dingt, zunächst zu Beginn des
Jahres 2001 zu Verzögerungen
bei der Lieferung der Lokomo-
tivbaureihe 146 für die DB Re-
gio AG gekommen war, fahren
nun seit Mai 2001 die ersten
sechs Lokomotiven auf der Stre-
cke Mannheim – Ludwigshafen
– Worms – Mainz – Bingen –
Koblenz. Die ersten Lokomoti-
ven der Bauserie (146 001 bis
146 007) sind in Ludwigshafen
beheimatet. Ab September
2001 begann  die Auslieferung
der nächsten 24 Fahrzeuge (146
008 bis 146 031, beheimatet in
Dortmund) in die Region Nord-

Wir stellen vor

Baureihe 146 – eine neue Lok
für den Nahverkehr

Carsten Ulich, PRL 2, Transportdurchführung, Traktion, Frankfurt am Main

Seit Mai 2001 hat der planmäßige Einsatz der Baureihe (BR) 146 bei der DB Regio AG begonnen. Nachdem zunächst
sechs Lokomotiven im Gebiet der Regionalbereiche Baden-Rheinpfalz, Saarland-Westpfalz und Rhein-Mosel

zum Einsatz kamen, werden seit September 2001 Lokomotiven in den Regionen der Rhein-Ruhr GmbH und der
Westfalen GmbH eingesetzt. Der Beitrag gibt einen kurzen Überblick über die ersten Erfahrungen mit dieser

Triebfahrzeugbaureihe.

Auf die Vermittlung technischer Details wurde bewusst verzichtet, da diese in anderen Publikationen zahlreich
veröffentlicht sind.

rhein-Westfalen. Sie überneh-
men zunächst auf der stark fre-
quentierten RE-Linie 1 (Biele-
feld – Aachen) Leistungen und
werden nachfolgend auf der RE-
Linie 4 (Aachen – Münster) und
der RE-Linie 5 (Koblenz – Em-
merich) zum Einsatz kommen.

Beim Einsatz im Bereich Nord-
rhein-Westfalen wird eine Ent-
lastung der dort eingesetzten
BR 111 erreicht. Die Lieferung
dieser 24 Triebfahrzeuge ist zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht
abgeschlossen. Ziel ist es, die
bisher im Einsatz befindlichen
Fahrzeuge der BR 145 durch
die BR 146 zu ersetzen und die
BR 145 an die DB Cargo AG
zurückzugeben.

Eine Ausnahme bildet die 146
001, welche weiterhin zu mess-
technischen Erprobungsfahrten
für die Firma Bombardier Trans-
portation (vormals ADtranz)
unterwegs ist. Wann diese ab-
geschlossen sind und das Fahr-
zeug in den Regelumlauf über-
gehen wird, ist zum jetzigen
Zeitpunkt nicht abzusehen.

Sachstand

Bedingt durch technische Pro-
bleme an den Drehgestellen der
BR 146, die im Gegensatz zur
BR 145 einen Hohlwellenantrieb
besitzen, wurden die ersten
Fahrzeuge mit  Drehgestellen
der BR 145 ausgerüstet. Ob-

wohl auch diese Drehgestelle
für eine zulässige Höchstge-
schwindigkeit von 160 km/h
geprüft und abgenommen sind,
ist die Fahrzeughöchstge-
schwindigkeit jedoch auf 140
km/h begrenzt worden. Dies
bedeutet aus betrieblicher Sicht
jedoch keine Einschränkungen,
da zum Zeitpunkt der planmä-
ßigen Inbetriebnahme die Fahr-
zeiten der Züge für Umläufe mit
der bis dahin im Einsatz befind-
lichen BR 143 berechnet und
zugrunde gelegt  wurden.

Durch die jetzt nutzbare Höchst-
geschwindigkeit der Züge ent-
stehen teilweise Zeitpuffer, die
gerade unter dem Eindruck
schlechter Witterungsbedin-  �
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gungen ein ruhigeres Fahren
erlauben. Nachdem umfangrei-
che Messfahrten mit der 146
001 durchgeführt werden, be-
findet sich die 146 002 bereits
mit den originalen Drehgestel-
len im Einsatz. Der Umbau der
anderen fünf Triebfahrzeuge
(146 003 bis 146 007) erfolgt
schrittweise in den nächsten
Monaten. Die Fahrzeuge für den
Bereich Nordrhein-Westfalen
hingegen sind von Anfang an
mit Drehgestellen der Original-
bauart ausgeliefert worden. Sie
„profitieren“ sozusagen von den
Erfahrungen der „ersten Bau-
serie“.

Da, wie bei der Neubeschaf-
fung von technisch hoch kom-
plexen Lokomotiven, aber auch
anderen Fahrzeugen üblich,
sogenannte „Kinderkrankhei-
ten“ auch bei diesen Fahrzeu-
gen nicht zu vermeiden waren,
ist es nicht auszuschließen, dass
es auch bei der Nutzung der BR
146 Probleme im Zusammen-
spiel zwischen Triebfahrzeug
und Triebfahrzeugführer geben
kann. Abgesehen von diesen
marginalen Fakten, an deren
Beseitigung die Mitarbeiter der
Firma Bombardier Transporta-
tion und der DB AG sehr enga-
giert arbeiten, ist die überwie-
gende Meinung, der mit dem
Einsatz der BR 146 betrauten
Kollegen positiv. Der Bedie-
nungskomfort am Arbeitsplatz
selbst (er ist bekannt, seit es
den ICE 1 gibt), die Störungs-
häufigkeit, die Bedienungs-
freundlichkeit vom Steuerwagen

aus und nicht zuletzt die techni-
sche Ausstattung des Fahrzeu-
ges ergeben einen Gesamtein-
druck, von dem sich viele Lok-
führerinnen und Lokführer wün-
schen, dass auch zukünftig bei
der Beschaffung von Fahrzeu-
gen auf diese Punkte geachtet
wird.

Dass die Ausrüstung der BR
146 im Führerraumbereich und
auch im Bereich des Maschi-
nenraumes ab der 146 021 in
Anlehnung an die BR 185 er-
folgt, mag aus Sicht des Produ-
zenten deutlich nachvollziehbar
sein, kann jedoch aus dem Be-
trachtungswinkel der Nutzer
dieser Fahrzeuge nur schwer
verstanden werden, zumal ge-
rade bei der DB Regio AG
mittlerweile eine enorme „Ar-
tenvielfalt“ an Fahrzeugen der
selben BR vorhanden ist. Gera-
de das angestrebte Ziel,
zumindest innerhalb einer Lok-
baureihe keine Unterschiede
zuzulassen, die das Bedie-
nungskonzept ändern, dieses
Ziel ist hier bereits vor Fertig-
stellung der insgesamt zunächst
beschafften 31 Fahrzeuge nicht
erreicht worden. Die Frage der
Wahrung von Firmeninteressen
gegenüber einem Fahrzeugpro-
duzenten sollte und muss an
diesem Punkt kritisch gestellt
werden. Dennoch: Auch zukünf-
tig werden die Lokführerinnen
und Lokführer der DB AG enga-
giert und zuverlässig die Ausbil-
dung zum Führen dieser Trieb-
fahrzeugbaureihe absolvieren
und mit Sicherheit mehrheitlich
Freude beim Umgang mit die-
sen Drehstromlokomotiven ha-
ben.

Um dem Personenkreis, der im
Bereich der Fortbildung auf die-
ser BR (Triebfahrzeugführer-
innen, Triebfahrzeugführer,
Transportkontrolleure, Lehrer/
innen, Personen mit Überwa-
chungsaufgaben im Bahnbe-
trieb, etc.), im Bereich der Werk-
stätten, auf den Transport- und
Bereitstellungsleitungen und
auch sonst Interessierten die
erforderlichen schriftlichen Un-
terlagen bereitstellen zu kön-
nen, wurde  eine vorläufige Be-
dienungsanweisung, eine vor-

läufige Ausbildungs-Arbeits-
mappe und eine vorläufige Fahr-
zeugbeschreibung für dieses
Fahrzeug erstellt und veröffent-
licht.

Die Unterlagen können  beim
Druck- und Logistikcenter in
Karlsruhe  bestellt werden.

Modul 493.0146 –
Bedienungsanweisung
E-Lok BR 146 – vorläufig

Modul 493.2146 –
Ausbildungs-Arbeits-
mappe
E-Lok BR 146 – vorläufig

Modul 493.3146 –
Fahrzeugbeschreibung
E-Lok BR 146 – vorläufig

Weitere betriebliche und tech-
nische Informationen, Fotos und
Kommentare finden Sie im In-
ternet unter www.br146.de

Ausblick

Die Beschaffung von vierachsi-
gen Drehstromlokomotiven für
die DB Regio AG trifft zuneh-
mend auf positive Resonanz bei
den damit befassten Mitarbei-
tern. Über die Vor- und Nachtei-
le der Beschaffung von Dreh-
stromlokomotiven in Zeiten, in
denen der Trend zu Triebwagen
und Triebzügen geht, wird man
erst in einigen Jahren entschei-
den können, nämlich dann,
wenn am Markt die Akzeptanz
der Kunden ein Spiegelbild der
Konzepte der  Anbieter sein
wird.

Die 146 003-9 in Mainz Hbf.

�

�
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Zugfahrt ohne Hauptsignal
Mathias Ebel, N-MI-B5, Fdl Bickenbach (Bergstraße)

Die „Zugfahrt ohne Hauptsignal“ stellt wohl die häufigste Besonderheit beim Fahren von Zügen aus Sicht von
Fahrdienstleitern sowie Triebfahrzeugführern dar. Mitarbeiter im Bahnbetrieb müssen auf diese Situation ständig

vorbereitet sein und ihr Fachwissen zielgenau und korrekt zur sicheren und pünktlichen Durchführung der Zugfahrten
anwenden können.

Die Anlässe für Zugfahrten ohne Hauptsignal sind vielfältig. Nachfolgend wird als Ursache eine Störung an der
Gleisfreimeldeanlage beschrieben – eine Unregelmäßigkeit, die bei Gleisbildstellwerken praktisch jederzeit auftreten

kann.

Fallbeschreibung

Der Bahnhof Kleinstadt, gele-
gen an der zweigleisigen Haupt-
bahn Erle – Dortheim, besitzt
ein Gleisbildstellwerk der Bau-
art Sp Dr 60. Sämtliche Frei-
meldeabschnitte des Bahnhofs
sind mit Gleisstromkreisen aus-
gerüstet. Fahrdienstleiter Mül-
ler möchte für RE 15266 die
Einfahrt von Dortheim nach Gleis
1 einstellen: Dazu bedient er
gleichzeitig – mindestens eine
Sekunde lang – die Zugstra-
ßentasten F und P1.

DS 482.9009 § 3 Abs. 5
Der Bediener hat sich nach
jeder Bedienungshandlung
durch Beobachten der Mel-
der zu überzeugen, dass der
beabsichtigte Vorgang an-
gezeigt wird. Die Bedie-
nungshandlung ist zu wie-
derholen, wenn der beab-
sichtigte Vorgang nicht ein-
tritt. Ist auch wiederholtes
Bedienen erfolglos, ist wie
bei Störungen zu verfahren.

Der beabsichtigte Vorgang, die
Fahrtstellung des Einfahrsignals
F, wird nicht angezeigt. Ferner
stellt der Fdl fest, dass die Ein-
fahrzugstraße ohne leuchten-
den Fahrstraßenfestlegemelder
eingelaufen ist.

DS 482.9009 § 14 Abs. 1
Eine nicht oder nur teilweise
eingelaufene Zugstraße ist
bei dunklem Festlegemelder
wie eine Rangierstraße zu-

rückzunehmen. Kann die
Zugstraße so nicht zurück-
genommen werden, ist die
Zugstraße wie bei leuchten-
dem Festlegemelder hilfsauf-
zulösen. Die Zugstraße ist
erneut einzustellen. Läuft
auch dann die Zugstraße
nicht vollständig ein, ist sie
wie bei Fahrten ohne Haupt-
signal zu sichern.

Gesamtrücknahme der Einfahr-
zugstraße ohne leuchtenden
Fahrstraßenfestlegemelder:

� Bauform SIEMENS
Zunächst wird die Fahrstra-
ßenrücknahmetaste allein
bedient, anschließend inner-
halb von 5 Sekunden ge-
meinsam die Zugstraßentas-
ten am Start- und Zielpunkt
(Gesamtauflösung) oder Sie
bedienen die Fahrstraßen-
rücknahmetaste jeweils zu-
sammen mit der Taste des
jeweiligen Fahrstraßenele-
ments (Einzelauflösung).

� Bauform LORENZ
Fahrstraßenrücknahmetas-

te zusammen mit der Zug-
straßentaste am Zielpunkt
bedienen (Gesamtauflösung)
oder analog zur Bauform SIE-
MENS eine Einzelauflösung
vornehmen.

Vor dem wiederholten Einstel-
len der Einfahrzugstraße verge-
wissert sich Fdl Müller, welche
Anlässe die Fahrtstellung des
Einfahrsignals F erneut verhin-
dern könnten:

Ist eine Weiche im Fahr- bzw.
Durchrutschweg oder eine Flan-
kenschutzeinrichtung in falscher
Lage gesperrt? Ist ein Licht-
sperrsignal am Fahrweg ge-
sperrt? Wenn ja, ist die Sper-
rung noch erforderlich? Ist ein
Fahrwegelement gestört oder
wird wider Erwarten eine Be-
setzung angezeigt?

Letzteres scheint der Fall zu sein,
denn der Melder der Weichen-
spitze sowie der Stellungs-
und Überwachungsmelder von
Fahrwegweiche 16 leuchten rot.

Was ist zu tun?

Abbildung 1: Ausdehnung der Abschnittsprüfung.

DS/DV 408.0604 Abs. 1 a)
Wird bei einer selbsttätigen
Gleisfreimeldeanlage mit
Gleisstromkreisen ein Ab-
schnitt als besetzt angezeigt,
obwohl er frei sein müsste,
ist – auch wenn der Abschnitt
inzwischen als frei angezeigt
wird – eine Abschnittsprü-
fung durchzuführen.

Die Anlage gilt wieder als
ordnungsgemäß wirkend,
wenn der Abschnitt nach der
Abschnittsprüfung von Fahr-
zeugen – außer von Klein-
wagen – durchfahren wor-
den ist und danach nicht
mehr als besetzt angezeigt
wird oder wenn die Fach-
kraft die Beseitigung der Stö-
rung gemeldet hat.

DS/DV 408.0231
Abs. 3 a) 1.
Bei der Abschnittsprüfung
ist durch Hinsehen an der
Außenanlage festzustellen,
dass im betroffenen Ab-
schnitt bis zu den begrenz-
enden Weichen, Sperrsigna-
len, Gleissperrsignalen     �
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(DV 301) oder Lichtsperrsig-
nalen (DV 301) keine Fahr-
zeuge stehen. Außerdem ist
festzustellen, dass im Ab-
schnitt keine anderen Hinder-
nisse vorhanden sind, soweit
dies vom Standort des Prü-
fenden aus möglich ist.

Fdl Müller hat von seinem Stell-
werk aus keine Möglichkeit, die
betroffene Weiche 16 einzuse-
hen. Das Hinsehen an der
Außenanlage könnte nur an Ort
und Stelle erfolgen, d.h. nach
Verlassen des Stellwerks (Ab-
bildung 1, Seite 5).

Maßnahmen

DS/DV 408.0232 Abs. 4 b)
Bei Zugfahrten ohne Haupt-
signal dürfen am Signal, an
dem die Zugfahrt zugelas-
sen werden soll und an den
in den Örtlichen Richtlinien
genannten Signalen Durch-
fahr- und Selbststellbetrieb
nicht eingeschaltet und Fahr-
straßen nicht eingespeichert
sein. Sperre ist nach
408.0403 Nr. 7 anzubringen.

Fdl Müller nimmt an Esig F
den Selbststellbetrieb und

Abbildung 2: Stelltischausleuchtung bei einer Fahrt von Signal F nach Gleis 1 und rot ausgeleuchteter Weiche 16.

Abbildung 3: Befehl C, Vorder- und Rückseite.

DS/DV 408.0231 Abs. 10 b)
1. Abschnittsprüfung darf

mittelbar durchgeführt
werden, wenn die Fest-
stellungen nicht durch
Hinsehen getroffen wer-
den können.

2. Bevor mittelbar geprüft
wird, ist Abschnittsprü-
fung durch Hinsehen
durchzuführen.

DS/DV 408.0231 Abs. 10 c)
Statt die Feststellungen nach
[ ] b) Nr. 2 durch Hinsehen zu
treffen, darf ein Zug beauf-

tragt werden, im betroffenen
Abschnitt bis zum nächsten
Hauptsignal, bei Ausfahrten
bis zum Ende des anschlie-
ßenden Weichenbereichs
oder, wenn noch ein beson-
derer Bahnhofsabschnitt oh-
ne Weichen folgt, bis zu des-
sen Ende (Örtliche Richtlini-
en) auf Sicht zu fahren.
Anschließend muss festge-
stellt werden, dass der Zug
den Abschnitt mit Schluss-
signal verlassen hat. [ ]

�
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bringt an der Selbststellbe-
triebseinschalttaste eine Hilfs-
sperre an. Zur besseren Über-
sicht schaltet er, wenn nicht
bereits geschehen, die Stell-
tischbeleuchtung ein.

In den Nachbargleisen sind zur
Zeit keine Fahrstraßen einge-
stellt. Wäre dies der Fall, so
müsste der Fdl unbedingt de-
ren Auflösung abwarten. Im
Rahmen der Fahrwegsicherung
(DS/DV 408.0232 Abs. 2) muss
zweifelsfrei beurteilt werden, ob
Verschlüsse tatsächlich zur ein-
zugstellenden Zugstraße gehö-
ren und nicht von einer Fahrt im
Nachbargleis herrühren.

1. Abschnittsprüfung für
den als gestört anzuse-
henden Abschnitt (Weiche
16):

Fdl Müller kann sich nicht
davon überzeugen, dass
Weiche 16 von Fahrzeugen
sowie Hindernissen frei ist.
Der Triebfahrzeugführer des
RE 15266 wird daher durch
Befehl C angewiesen, auf
Sicht zu fahren und mit einer
Besetzung des Gleises/von
Weiche 16 zu rechnen.

2. Fahrweg einstellen:

Trotz Rotausleuchtung eines
Fahrwegelementes sind die
Zugstraßentasten F und P1
zu bedienen. Anschließend
wird der Fahrweg bei den
Stellwerksbauformen SIE-
MENS und LORENZ jeweils
ohne leuchtenden Festlege-
melder eingelaufen. Beach-
ten sie nun bitte die Melder
des Lichtsperrsignals 1'’’:
Gelangt es nicht in Sh 1-
Stellung, muss der schriftli-
che Befehl Ab) ausgestellt
werden (siehe 6.). Um dies
zu vermeiden, können sie
auch die teilweise eingelau-
fene Fahrstraße erneut zu-
rücknehmen und eine Ran-
gierstraße einstellen (RT 1'’’
+ RT P1). Anschließend fehlt
ihnen jedoch die gelbe Spur-
ausleuchtung vom Einfahr-
signal F bis zum Lichtsperr-
signal 1'’’ und der Durch-
rutschweg (Abbildung 2).

3. Fahrweg auf Freisein prü-
fen:

Durch Auswerten der Mel-
deanzeigen (gelbe Spuraus-
leuchtung) entsprechend der
Regeln in Modulfamilie 482
feststellen, dass Fahr- und
Durchrutschweg frei von
Fahrzeugen sind. Die Prü-
fung des Freiseins der ein-
mündenden Gleisabschnit-
te sowie freizuhaltender
Gleisabschnitte zwischen
Flankenschutzeinrichtungen
und dem Grenzzeichen ei-
ner Weiche oder Kreuzung
im Fahrweg geschieht durch
die selbsttätige Gleisfreimel-
deanlage ohne besondere
Anzeige auf dem Stelltisch.

4. Richtige Stellung der Wei-
chen- und Flankenschutz-
einrichtungen prüfen:

Zeigen die Stellungs- und
Überwachungsmelder der
Fahr- und D-Wegweichen
sowie Flankenschutzeinrich-
tungen die für die Zugfahrt
erforderliche Lage an? Bei
dunklen Verschlussmeldern
ist nach DS/DV 408.0231
Abs. 2 a) die Weiche oder
Gleissperre umzustellen und
zu prüfen, ob Umstellung und
Endstellung ordnungsge-
mäß angezeigt werden
(Blinklichtprüfung).

5. Fahrweg sichern:

Betrachten wir dazu DS/DV
408.0232 Abs. 2: Bei nicht
angezeigtem Verschluss von
Weichen und Flankenschutz-
einrichtungen muss nach der
Blinklichtprüfung eine Einzel-
sperrung vorgenommen
werden (DS/DV 408.0403 Nr.
3). An der Fahrstraßenrück-
nahmetaste ist bei angezeig-
tem Verschluss eine Hilfs-
sperre anzubringen (DS/DV
408.0403 Nr. 2); die Wei-
chenlaufkette wird gesperrt.
Beachten Sie in diesem Zu-
sammenhang bitte den gelb
aufleuchtenden Weichen-
laufkettensperrmelder (LK):
Er zeigt an, dass das fahr-
straßenweise Einlaufen der
Weichen und Flankenschutz-

einrichtungen gesperrt ist.
Gleichzeitig ist die gesperrte
Weichenlaufkette Bedingung
für eine wirksame Ersatz-
oder Vorsichtssignalbedie-
nung.

6. Sperrsignale am Fahrweg
prüfen:

Sh 1-Stellung an Ls 1'’’
(Fahrtrichtung), Sh 0-Stel-
lung an Ls 1'’ (Kopfschutz).
Lässt sich ein Lichtsperrsig-
nal nicht in Stellung Sh 1
bringen, so ist die Zugfahrt
durch Befehl Ab) zu beauf-
tragen, an diesem Signal
vorbeizufahren.

7. Befehl C:

Fdl Müller beauftragt RE
15266 durch Befehl C, von
Esig F bis Asig P1 auf Sicht
zu fahren (Grund Nr. 1 – Gleis
kann besetzt sein). Es ist
darauf zu achten, dass der
Standort des Zuges dem Fdl
gemeldet worden ist und das
der Zug beim Diktieren über
Zugfunk hält. Das Ausstellen
eines schriftlichen Befehls C
für RE 15266 wird im Zug-
meldebuch nachgewiesen
(Abbildung 3).

8. Zustimmung zur Fahrt:

Vergewissern wir uns zuvor,
ob alle Bedingungen zur Zu-
lassung der Zugfahrt ohne
Hauptsignal vorliegen: Die in
DS 408.0455 Abs. 3 a) ge-
forderte Fahrwegprüfung
und Fahrwegssicherung
wurde durchgeführt. Für Zu-
lassung der Fahrt gilt DS
408.0411 Abs. 3a) wonach
der schriftliche Befehl Ab)
durch Signal Zs 1 oder Zs 7
ersetzt wird. Die Bedienung
des Signals Zs1 an Esig F
trägt Fdl Müller im Zugmel-
debuch und im Nachweis der
Zählwerke ein. Beachten Sie
bitte, dass bei Einfahr- und
Blocksignalen der Zug den
Zugfolgeabschnitt vor dem
Signal besetzt haben muss,
damit ein Vorsichts- oder
Ersatzsignal wirksam bedient
werden kann. Leuchtet nach
Stellen des Signals Zs 1 oder

Zs 7 der zugehörige Melder
nicht auf, ist trotzdem vom
Aufleuchten der Außenanla-
ge auszugehen.

RE 15266 ist mittlerweile in den
Bahnhof Kleinstadt eingefahren
und hat am Bahnsteig von
Gleis 1 angehalten.

DS/DV 408.0232 Abs. 4 a)
Bei Zugfahrten ohne Haupt-
signal sind die vorgeschrie-
benen Maßnahmen zur Si-
cherung des Fahrwegs so
lange erforderlich, bis der Zug
die Weichen durchfahren hat
oder am gewöhnlichen Hal-
teplatz zum Halten gekom-
men ist.

Fdl Müller darf die Weichenlauf-
kette wieder entsperren und die
Hilfsperren von Selbststellbe-
triebseinschalttaste und Fahr-
straßenrücknahmetaste entfer-
nen. Für die Zugfahrt ohne
Hauptsignal einzeln gesperrte
Weichen und Flankenschutzein-
richtungen können nun eben-
falls entsperrt werden.

Aufgrund der Tatsache, dass
Weiche 16 vom Stellwerk aus
nicht einsehbar ist, konnte Fdl
Müller das Freisein nicht un-
mittelbar durch Hinsehen fest-
stellen. Er beauftragte daher den
Triebfahrzeugführer durch Be-
fehl C, im betroffenen Abschnitt
auf Sicht zu fahren.

Anhand des Schlusssignals von
RE 15266 in Gleis 1 stellt der Fdl
anschließend mittelbar fest,
dass Weiche 16 entgegen der
Anzeige auf dem Stelltisch nicht
besetzt sein kann und somit
eine Störung an der Gleisfrei-
meldeanlage vorliegt. Wäre das
Schlusssignal nicht einsehbar
gewesen, hätte Fdl Müller nach
DS/DV 408.0261 Abs. 6 b) den
Zugführer auffordern können,
eine Zugschlussmeldung für
seinen Zug abzugeben. Die Stö-
rung wird im Arbeits- und Stö-
rungsbuch eingetragen, außer-
dem ist die zuständige Disposi-
tionsstelle für die Instandset-
zung zu informieren. Die Be-
nachrichtigung wird an geeig-
neter Stelle (z.B. im Fern-  �
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sprechbuch) nachgewiesen
(Abbildung 4).

Durch die Rotausleuchtung
bleibt Weiche 16 auch nach der
Einfahrt verschlossen, mit Hilfe
der Fahrstraßenrücknahmetas-
te (FRT) kann der Verschluss
jedoch aufgelöst werden.

Für den gestörten Abschnitt
führt Fdl Müller die mittelbare
Fahrwegprüfung ein. Die Voll-
ständigkeit der über Weiche 16
ein- und ausfahrenden Züge
gewährleistet fortan, dass der
betroffene Abschnitt von Fahr-
zeugen frei ist. Bei Rangierfahr-
ten ist zusätzlich DS/DV 408.
231 Abs 10 d) 3. zu beachten.

DS/DV 408.231 Abs 10 d)
Beim mittelbaren Prüfen ist
das Freisein wie folgt festzu-
stellen:
1. Der Abschnitt gilt als frei,
wenn festgestellt ist, dass

      

Abbildung 5: Zugmeldebuch Kleinstadt.

Abbildung 4: Arbeits- und Störungsbuch.

der zuletzt gefahrene Zug ihn
mit Schlusssignal durchfah-
ren hat. Wo Züge durch ein
nicht mit dem Zug gekup-
peltes Schiebefahrzeug
nachgeschoben werden, ist
zu prüfen, dass auch ein
Schiebetriebfahrzeug den
Abschnitt freigefahren hat.
Die Feststellungen trifft der
für das Prüfen bestimmte
Mitarbeiter. In den Örtlichen
Richtlinien kann ein anderer
Mitarbeiter bestimmt und die
Art der Meldungen angege-
ben sein.

2. Bei Zügen, die zur Kreu-
zung oder Überholung im
Bahnhof halten, ist festzu-
stellen, dass Zugspitze und
Zugschluss grenzzeichenfrei
stehen. Die Feststellungen
trifft der für das Prüfen des
Fahrweges bestimmte Mit-
arbeiter. In den Örtlichen
Richtlinien kann ein anderer
örtlicher Mitarbeiter be-
stimmt sein. Der für das Prü-
fen des Fahrwegs bestimm-
te Mitarbeiter darf den Zug-
führer nach Anhalten des
Zuges auffordern, eine Zug-
schlussmeldung für seinen
Zug abzugeben, oder zu
melden, dass der Zug grenz-
zeichenfrei steht.

Die Durchführung der mittelba-
ren Fahrwegprüfung an Wei-
che 16 ist nach DS/DV
408.0231 Abs. 10 e) nachzu-

weisen (z.B. im Zugmeldebuch)
(Abbildung 5).

Störungs-
beseitigung

Die Gleisfreimeldeanlage gilt
wieder als ordnungsgemäß wir-
kend, wenn Weiche 16 von
Fahrzeugen – außer Kleinwa-
gen – durchfahren worden ist
und danach nicht mehr als be-
setzt angezeigt wird. Wegen der
mittelbaren Fahrwegeprüfung
sind vor Durchführung dieser
„Prüffahrt“ Feststellungen nach
DS/DV 408.231 Abs 10 d) zu
treffen. Für die Störungsbeseiti-
gung entscheidend ist somit das
Erlöschen der Besetztanzeige
nach dem Befahren. Als wieder
ordnungsgemäß wirkend gilt die
Anlage selbstverständlich auch
nach der Meldung über die Be-
seitigung der Störung durch die
Fachkraft LST.

Bitte beachten Sie:

Gehen Sie bei einer unerwar-
tet auftretenden Bestetztan-
zeige eines Freimeldeab-
schnitts immer davon aus,
dass die Aussage der Anlage
zutreffend ist. Ohne eigene
Überprüfung auf eine stö-
rungsbedingte Besetztanzei-
ge zu schließen kann
fatale Folgen haben. �

�
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Auch im Jahr 2002 wird wieder
ein Trainerhinweis auf die  Un-
fallstatistik des Vorjahres not-
wendig sein. Ein weißes, leeres
Blatt und damit Raum für ein
anderes Thema wäre sicher al-
len Beteiligten lieber.

Die Tatsache, dass es immer
wieder zu Unfällen bei Arbeiten
im Bereich von Gleisen kommt,
beschäftigte unter anderem
auch die Mitglieder des Arbeits-
kreises für die „Aus- und Fort-
bildung von Sicherungsperso-
nal“ während ihres letzten Zu-
sammentreffens.

In diesem Arbeitskreis, der von
der Fachstelle Arbeitsschutz der

Fortbildungsunterricht
für Sicherungsaufsichten und

Sicherungsposten im Jahr 2002
Themen und Durchführung im Jahr 2002

Detlef Torge, DB-Bildung, Referent Bautechnik, Frankfurt am Main

Sie sind Sicherungsposten? Nennen Sie doch bitte einmal die „Zehn ständigen Fragen“, die sich ein
Sicherungsposten vor Beginn der täglichen Sicherungstätigkeit stellen sollte. Sie kennen nur sechs dieser Fragen?

Sie sind Sicherungsaufsicht? Gab es während Ihrer Tätigkeit schon manchmal Missverständnisse bei betriebs-
wichtigen Gesprächen mit dem Fahrdienstleiter, z.B. beim Sperren von Gleisen zum Zwecke der Unfallverhütung?

Nicht nur aus diesen Gründen wird es höchste Zeit, an der jährlichen Fortbildung für Sicherungsposten bzw.
Sicherungsaufsichten „FIT 2002“ teilzunehmen.

DB Netz AG geleitet wird, sind
u.a.
● NAE der DB Netz AG,
● die Tiefbau-Berufsgenossen-

schaft (TBG),
● die Eisenbahn-Unfallkasse

(EUK) und
● die zugelassenen Bildungs-

träger, dies sind das Dienst-
leistungszentrum Bildung
(DZB), der Verband Deut-
scher Eisenbahnfachschulen
(VDEF) sowie die Überwa-
chungsgemeinschaft Gleis-
bau (ÜGG), vertreten.

Dieses Gremium hat die The-
menvorschläge für die jährliche
Fortbildung (FIT) 2002 von Si-
cherungsaufsichten und Siche-

rungsposten zusammenge-
stellt.

Mit der Erstellung der Trainings-
unterlagen wurden wieder die
Bildungsträger DZB und VDEF
beauftragt. Das erklärte Ziel al-
ler Beteiligten ist es stets, nega-
tiven Entwicklungen im Unfall-
geschehen, u.a. mit den Mitteln
der Fortbildung, entgegen zu
wirken. Für die Erstellung der
Trainingsunterlagen zeichnen
seitens des DZB Eva-Maria Guhl
vom TZ Halle/Leipzig, Horst
Schulze vom TZ Karlsruhe, Det-
lef Torge vom TZ Berlin und
seitens des VDEF Günter Stond-
zik vom Bildungszentrum Dres-
den, verantwortlich.

FIT 2002 für
Sicherungsposten

Die Dauer der jährlichen Fortbil-
dung für Sicherungsposten ist
auch im Jahr 2002 mit sechs
Unterrichtsstunden festgelegt.
Das entspricht einer Zeitvorga-
be von insgesamt 270 Minuten.

Hauptanliegen des diesjährigen
FIT für Sicherungsposten ist es,
dass jeder Teilnehmer seine
Kenntnisse über die Aufgaben
eines Sicherungspostens beim
Abwenden von Gefahren aus
dem Bahnbetrieb auffrischt, er-
weitert und festigt. Dabei wer-
den die Teilnehmer durch �
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Methodenvielfalt in die Realisie-
rung der Schwerpunkte bzw.
Lernziele aktiv mit einbezogen.
Der Vortrag bzw. das Lehrge-
spräch weichen deshalb immer
mehr der Kreativtechnik, der
Einzel- und Gruppenarbeit oder
der Moderationstechnik. Part-
nergespräche, Diskussionen
und Brainstorming dürfen in den
Seminaren kein Fremdwort
mehr sein und werden genutzt.

Die praktischen Erfahrungen der
Teilnehmer zum Erlangen der
Lernziele einzusetzen, ist Auf-
gabe jedes Trainers. Die Fallbei-
spiele in den Trainingsunterla-
gen sind kein Dogma. Eigene

Erfahrungen der Teilnehmer in
die Übungen mit einzubinden
garantiert Praxisnähe!

Inhaltliche Schwerpunkte
der jährlichen Fortbildung
2002 für Sicherungsposten

1. Aktuelle Informationen wer-
den gemeinsam mit den Teil-
nehmern besprochen und er-
läutert.

● Wie ist zu verfahren, wenn
dem Sicherungsposten
durch Bewuchs die Sicht zum
nächsten Sicherungsposten
oder auf die Fahrt am Beginn
der Annäherungsstrecke ver-
deckt wird (in Anlehnung an
den Artikel in der Bahnpraxis
10/2001)?

● Ein Überblick über die Unfall-
statistik soll zum Nachden-
ken und zum bewussten
Handeln im Sinne der Unfall-
verhütung anregen.

2. Auffrischung, Erweiterung
und Festigung der Kenntnisse
über die Begriffe und Definitio-
nen der Regeln für Sicherheit
und Gesundheitsschutz (RSG)
„Sicherungsmaßnahmen bei Ar-
beiten im Gleisbereich von Ei-
senbahnen“, GUV 15.2, Ab-
schnitt 2.

● Die Definition über Personen,
die Sicherungsaufgaben
durchführen, werden wieder-
holt und erläutert. Die Aufga-
ben „Warnen, Hindern, Ver-
antworten“ müssen dann den
betreffenden Personen zuge-
ordnet werden.

● Weiterhin werden die Begrif-
fe Gleisbereich, Gefahrenbe-
reich und Sicherheitsraum
wiederholt und dargestellt.
Die Praxis zeigt leider, dass
diese Begriffe noch nicht von
allen verstanden und richtig
benutzt werden. Nur wer
beispielsweise die Maße des
Gleisbereichs kennt, kann
auch entscheiden, ob es sich
bei dem anderen Gleis um
ein Nachbargleis handelt.

● Welche „Gleisarten“ muss ein
Sicherungsposten kennen?
Am Ende dieses Schwerpunk-
tes werden die Teilnehmer Ar-
beitsgleise, Nachbar-gleise
und Innengleise gemäß RSG

GUV 15.2, Abschnitt 2.8 bis
2.10 beschreiben und unter-
scheiden können.

Die Kenntnisse dieser Begriffe
bilden die Grundlage für die ord-
nungsgemäße Durchführung
von Sicherungsmaßnahmen.

3. In diesem Abschnitt wird sehr
ausführlich auf die Aufgaben des
Sicherungspostens und des
Absperrpostens eingegangen.
„Ein alter Hut!“ wird hier man-
cher denken. Aber die Erfah-
rung hat gezeigt, dass aus Un-
kenntnis Aufgaben nicht oder
nur fehlerhaft erledigt wurden.
Leider können folgenschwere
Unfälle die Folge sein!

● Die Aufträge erhält der Si-
cherungsposten ausschließ-
lich von der Sicherungsauf-
sicht. Er muss diesem Vor-
gesetzten vertrauen und ihn
akzeptieren. In einer Einzel-
arbeit werden die Teilnehmer
sich dieser Akzeptanz be-
wusst!

● Die Aufgaben des Siche-
rungspostens wahrnehmen;
das ist das erklärte Lernziel,
das in einer Gruppenarbeit
anhand von Praxisbeispielen
erreicht werden soll.

● Durch die Einführung des
„Formalisierten Verfahrens
zur risikominimalen Siche-
rung von Arbeitsstellen“ (RI-
MINI) wird der Einsatz von
Absperrposten immer häufi-
ger. Deshalb wird noch einmal
ausführlich auf die Aufgaben
des Absperrpostens einge-
gangen.

4. Ursache, oder besser Auslö-
ser eines Unfalls, ist nicht selten
eine plötzliche Veränderung der
Verhältnisse bzw. plötzlich auf-
tretende Unregelmäßigkeiten. In
diesem Abschnitt werden auf
der Grundlage der praktischen
Erfahrungen der Teilnehmer die
notwendigen Reaktionen des
Sicherungspostens zusam-
mengetragen.

● In einem Brainstorming sol-
len die Teilnehmer ihre Erfah-
rungen durch Veränderungen
und Unregelmäßigkeiten aus
der Praxis zusammentragen
und sie den verschiedenen
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Arten der Veränderungen zu-
ordnen.

● Gemeinsam werden die not-
wendigen Reaktionen in Part-
nergesprächen erarbeitet
und in einer Diskussion aus-
gewertet.

5. Die „10 ständigen Fragen
des Sicherungspostens“ wer-
den in diesem Abschnitt in Erin-
nerung gerufen bzw. erneut
vermittelt.

● Sind diese Fragen in der Pra-
xis anwendbar? Bilden Sie
die Grundlage für eine unfall-
freie Sicherungstätigkeit?
Werden beide Fragen mit ei-
nem deutlichen „Ja“ von den
Teilnehmern beantwortet, ist
das Lernziel erreicht.

6. Lernerfolgskontrolle – einmal
auf eine andere Art. Die Teilneh-
mer sollen in einem Kreuzwort-
rätsel ihre Kenntnisse darstel-
len.

FIT 2002
für Sicherungs-
aufsichten

Auch hier beträgt die Fortbil-
dung in diesem Jahr sechs Un-
terrichtsstunden. Damit steht
auch hier eine Gesamtdauer von
270 Minuten zur Verfügung.

Die Sicherungsaufsichten legen
in erster Linie durch eine ent-
sprechend den Regelwerken
fachlich fundierte, praxisorien-
tierte und vor allem voraus-
schauende „Anleitung“ den ent-
scheidenden Grundstein für ei-
nen unfallfreien Verlauf der Si-
cherungsmaßnahme. Dazu be-
darf es nicht zuletzt der nötigen
Akzeptanz durch die Siche-
rungsposten und durch die die
Arbeiten ausführenden Unter-
nehmen. Diese Akzeptanz er-
wirbt die Sicherungsaufsicht
u.a. durch klar formulierte Auf-
träge. Die Sicherungsposten
und der Unternehmer müssen
sich auf die Richtigkeit der ge-
gebenen Aufträge verlassen
können. So ist die Sicherungs-
aufsicht neben dem Koordina-
tor das Bindeglied zwischen den
Betriebsstellen, den bauausfüh-

renden Unternehmen und den
Sicherungsposten. Nochmals,
auf die Anweisungen der Si-
cherungsaufsicht muss Verlass
sein. Im diesjährigen FIT für Si-
cherungsaufsichten ist deshalb
die Kommunikation das erklär-
te Schwerpunktthema.

Inhaltliche Schwerpunkte
der jährlichen Fortbildung
2002 für Sicherungsaufsich-
ten

1. Wer Verantwortung trägt,
muss seine Kenntnisse ständig
aktualisieren. Aktuelle Hinweise
und Anweisungen, welche die
Tätigkeit der Sicherungsaufsicht
betreffen, werden gemeinsam
mit den Teilnehmern bespro-
chen und erläutert.

● Wie ist zu verfahren, wenn
dem Sicherungsposten
durch Bewuchs die Sicht zum
nächsten Sicherungsposten
oder auf die Fahrt am Beginn
der Annäherungsstrecke ver-
deckt wird (in Anlehnung an
den Artikel in Bahnpraxis 10/
2001)?

● Was unterscheidet den
„Technisch Berechtigten“
vom „Berechtigten“ (in An-
lehnung an das Schreiben
der DB Netz AG, NAE(A) vom
18.09.01)?

● Die Kenntnisse über die Ein-
satzbedingungen für das Au-
tomatische Rottenwarnsys-
tem (AWS) ARW 5/2 werden
aktualisiert (in Anlehnung an
das Schreiben der DB Netz
AG, NAE(A)).

● Ein Überblick über die Unfall-
statistik soll zum Nachden-
ken und zur bewussten Un-
fallverhütung beitragen.

2. In einem Fallbeispiel sollen
die Teilnehmer ihr Verhalten ent-
sprechend einer vorgegebenen,
veränderten Situation festlegen.

● Gemäß der Konzernrichtlinie
„Grundsätze der Gesund-
heitsförderung, des Arbeits-
schutzes und der Unfallver-
hütung; Arbeiten im Gleisbe-
reich“, 132.0118, Anhang 12,
ist als Anlage des Siche-
rungsplanes die durch die für
den Bahnbetrieb zuständigen
Stelle festgelegte Siche-

rungsmaßnahme zu doku-
mentieren. Was ist von Sei-
ten der Sicherungsaufsicht
zu veranlassen, wenn z.B.
das eingesetzte AWS aus-
fällt?

In einem Partnergespräch le-
gen die Teilnehmer die notwen-
digen Maßnahmen fest.

3. Schwerpunkt in diesem Jahr
ist, wie schon erwähnt, die Kom-
munikation im Zusammenhang
mit Sicherungsmaßnahmen
zwischen den Sicherungsauf-
sichten und den Beteiligten.

● Wo befinden sich die  Schnitt-
stellen zwischen Fahr-      �
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dienstleiter und Sicherungs-
aufsicht? Die Antwort auf die-
se Frage erarbeiten Trainer
und Teilnehmer gemeinsam.

● Kennt die Sicherungsaufsicht
die Aufgaben des Fahrdienst-
leiters im Zusammenhang mit
Sicherungsmaßnahmen? Die
Handlungen des Fahrdienst-
leiters in Bezug auf die
Schnittstellen, betreffend die
Sicherungsmaßnahme, wer-
den erläutert.

● In der nachfolgenden Übung
werden die Teilnehmer be-
triebswichtige Gespräche an-
hand von Fallbeispielen füh-
ren. Schwerpunkte sind
hierbei u.a. Grundlagen der

Kommunikation, Gespräche
in Verbindung mit dem An-
trag auf Gleissperrung zum
Zwecke der Unfallverhütung,
Gespräche bei der Beantra-
gung des Ausschlusses von
Fahrten gegen die gewöhnli-
che Fahrtrichtung und Ge-
spräche zum Benachrichti-
gen von Arbeitsstellen auf der
freien Strecke. Außerdem
wird erneut die Problematik
der Notrufgespräche wieder-
holt.

● Welche Kommunikationsmit-
tel sind für Gespräche zuläs-
sig und wie sind diese anzu-
wenden? Zu diesem Thema
soll eine gemeinsame Klä-
rung erreicht werden.

● Sind schriftliche Nachweise
über Gespräche notwendig?
Wie muss dieser Nachweis
erfolgen? Warum und wie?
Das soll gemeinsam mit den
Teilnehmern geklärt werden.

4. Sicherungsmaßnahmen im
Zusammenhang mit dem Ein-
satz von Absperrposten.

● In einer Gruppenarbeit tra-
gen die Teilnehmer die Ein-
satzkriterien für den Einsatz
von Absperrposten zusam-
men. Worauf ist besonders
zu achten? Wie erkläre ich
dem Absperrposten die Un-
terschiede gegenüber dem
Einsatz als Sicherungspos-
ten? Diese und andere Fra-
gen sollen geklärt werden.

● Wie stellt sich der Einsatz
eines Absperrpostens in der
Sicherungsplanung dar?

Anhand eines Fallbeispiels wird
diese Frage beantwortet.

6. Im Anschluss haben auch die
Sicherungsaufsichten im Rah-
men einer Lernerfolgskontrolle
ihre Kenntnisse darstellen.

Startschuss war
am 1. Januar 2002

Die zugelassenen Bildungsträ-
ger haben mit FIT 2002 für Si-
cherungspersonal am 1. Janu-
ar 2002 begonnen. Die jährli-
che Fortbildung wird in allen
Trainings- und Lernzentren des
Dienstleistungszentrums Bil-

dung und an allen Bildungszen-
tren des VDEF durchgeführt.
Gern führen die Bildungsträger
die jährliche Fortbildung auch in
den Räumen des Kunden durch.
Ein Raum mit entsprechender
Ausstattung, wie z.B. Flipchart,
Stecktafel oder Whiteboard,
sowie Arbeitsprojektor/Overlay
ist jedoch Grundlage für die ein-
gangs erwähnte Methodenviel-
falt.

Das Dienstleistungszentrum Bil-
dung wurde erneut vom Arbeits-
kreis für die Aus- und Fortbil-
dung von Sicherungspersonal
beauftragt, die Trainer für Si-
cherungspersonal in die FIT-
Themen einzuweisen. Die ca.
85 Trainerinnen und Trainer der
Bildungsträger, die dann auch
im Jahr 2002 diese Fortbildung
für Sicherungspersonal durch-
führen, mussten in dieser „Train
The Trainer“ vorab Ihre Kennt-
nisse auf dem Gebiet der Si-
cherung bei Arbeiten im Gleis-
bereich nachweisen.

Wichtiger Hinweis!

Für die jährliche Fortbildung FIT
2002 benötigen wieder alle Teil-
nehmer zusätzlich die Unfall-
verhütungsvorschrift „Arbeiten
im Bereich von Gleisen“, GUV
5.7, die Regeln für Sicherheit
und Gesundheitsschutz „Siche-
rungsmaßnahmen bei Arbeiten
im Gleisbereich von Eisenbah-
nen“, GUV 15.2, und die KoRil
132.0118 als Arbeitshilfe. Wir
bitten alle Sicherungsposten
und Sicherungsaufsichten dies
unbedingt zu beachten und die
nötigen Unterlagen zu den FIT
Seminaren mitzubringen!

Und denken Sie bitte stets da-
ran:

DENKEN SIE BITTE DARAN:

S I C H E R A R B E I T E N

ES LOHNT ZU LEBEN


